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1. Präambel
Die Deutsche Gesellschaft für Anästhe-
siologie und Intensivmedizin (DGAI) be‑ 
treibt ein interdisziplinäres webbasiertes 
Register zum bundesweiten Qualitätsma‑ 
nagement von Maßnahmen bei Patienten 
nach Herz-Kreislaufstillstand. Das Deut-
sche Reanimationsregister erfasst hierfür 
u.a. die Daten von Patienten nach:
1. 	 plötzlichem Herztod außerhalb der 

Klinik,
2. 	 nach außerklinischem Kreislaufstill-

stand anderer Ursachen,
3. 	 nach innerklinischem Kreislaufstill-

stand sowie
4. 	 die Daten der innerklinischen Not-

fallversorgung zur Vermeidung eines 
Herz-Kreislaufstillstandes.

Die Datensätze hierfür wurden auf der 
Grundlage nationaler und internationa-
ler Empfehlungen (MIND2 und MIND3, 
Utstein-Style-Protokoll, ILCOR-Reanima
tionsleitlinien, European Registry of Car‑ 
diac Arrest (EuReCa)) entwickelt.

Das Deutsche Reanimationsregister stellt  
den angemeldeten Institutionen die ei‑ 
genen Daten zum Zwecke des Qualitäts
managements im Rahmen eines jährli-
chen Qualitätsberichtes zur Verfügung. 
Weiterhin erhält jede teilnehmende In‑ 
stitution einen Online-Zugang, in dem 
die eigenen Daten im Benchmark zu 
den Daten der anonymisierten Gesamt-
teilnehmer dargestellt werden.

Auswertungen zu anderen, insbesondere 
wissenschaftlichen Zwecken unterliegen 
besonderen Anforderungen.

2. Organisationsstruktur
Das Deutsche Reanimationsregister hat 
seinen Standort in Nürnberg: 
DGAI-Geschäftsstelle, Roritzerstraße 27, 
90419 Nürnberg (Betreiber).

Die Schutz-, Nutzungs- und Verwer-
tungsrechte des Deutschen Reanimati-
onsregisters liegen bei der DGAI.

Aufgaben des Betreibers des  
Deutschen Reanimationsregisters
Der Betreiber des Deutschen Reanima-
tionsregisters ist die DGAI, vertreten 
durch den Ärztlichen Geschäftsführer. 
Der Betreiber entscheidet auf Antrag 
über die Teilnahme am Deutschen Re
animationsregister und ist der Vertrags-
partner gegenüber den Teilnehmern des 
Registers.

Der Betreiber regelt die Finanzierung 
des Deutschen Reanimationsregisters.

Das Präsidium der DGAI verabschiedet 
die Datensätze, die Geschäftsordnung, 
die Publikationsordnung und benennt 
das Organisationskomitee sowie den 
Wissenschaftlichen Beirat.

Der Betreiber stellt die Datenschutzkon-
formität sicher.

Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirates
Der Wissenschaftliche Beirat wird vom 
Präsidium der DGAI ernannt.

Der Wissenschaftliche Beirat berät die 
Teilnehmer bei wissenschaftlichen Fra‑ 
gestellungen auf Grundlage der Qua-
litätssicherungsdaten des Deutschen Re‑ 
animationsregisters.

Dem Beirat gehören der Sprecher des 
Arbeitskreises Notfallmedizin, der ärzt
liche Geschäftsführer sowie eine wei‑ 
tere vom Präsidium der DGAI benannte 
Person an.

Anträge auf wissenschaftliche Auswer-
tung der Daten aus dem Reanimations-
register sind an den Wissenschaftlichen 
Beirat zu stellen. Anträge können nur 
von teilnehmenden Institutionen gestellt 
werden. Hierzu wird auf der Internetseite 
ein entsprechendes Antragsformular be
reitgestellt.

Der Wissenschaftliche Beirat entscheidet 
über die Anträge und die Art und Weise 
der Datenübermittlung an Teilnehmer 
zum Zwecke der Bearbeitung von wis‑ 
senschaftlichen Fragestellungen. Grund-
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lage hierfür ist der Antrag, die gelten‑ 
den Datenschutzbestimmungen und das  
eingereichte positive Ethikvotum der für 
den Antragssteller zuständigen Ethik-
kommission.

Aufgaben des Organisationskomitees
Das Organisationskomitee ist über die 
DGAI-Geschäftsstelle erreichbar.

Das Organisationskomitee verantwortet 
die Teilnehmerbetreuung und -verwal‑ 
tung und entwickelt Standardauswer
tungen zur Qualitätssicherung. Das Or‑ 
ganisationskomitee verfasst einen jähr‑ 
lichen Qualitätsbericht für jede teil-
nehmende Institution und ist für die 
Betreuung des Online-Zugangs der Teil-
nehmer verantwortlich. Gegenüber dem 
Präsidium der DGAI verantwortet das 
Organisationskomitee die regelmäßige 
Berichterstattung über das Gesamtpro-
jekt „Reanimationsregister“.

Das Organisationskomitee bereitet Be‑ 
schlussvorlagen zur Anpassung und Ak‑ 
tualisierung des Datensatzes für das 
DGAI-Präsidium vor und regelt den  
Austausch mit dem Wissenschaftlichen 
Beirat.

Das Organisationskomitee erarbeitet und 
aktualisiert die Publikationsordnung.

Das Organisationskomitee organisiert die  
vollständig anonymisierte Datenbereit‑ 
stellung für – durch den Wissenschaftli-
chen Beirat – genehmigte wissenschaft
liche Auswertungen von Teilnehmern 
des Registers.

Das Organisationskomitee vertritt das 
Deutsche Reanimationsregister in fachli-
chen Fragen in anderen Organisationen 
und Gremien.

Das Organisationskomitee erstellt jährli-
che Plausibilitätskontrollen der erfassten 
Daten und ist berechtigt, interne und 
externe Audits zur Qualitätsüberprüfung 
bei den Teilnehmern zu initiieren und 
durchzuführen.

3. Teilnehmende Institutionen
Jeder Notarztstandort und jede Klinik  
eines Krankenhauses in der Bundesre
publik Deutschland kann sich unabhän-
gig von Fachdisziplin und Anzahl der 
versorgten Patienten zur Teilnahme am 
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Deutschen Reanimationsregister anmel-
den. Hierfür ist ein schriftlicher Antrag 
erforderlich.

Über die Teilnahme entscheidet der 
Betreiber des Deutschen Reanimations-
registers.

Der Antrag muss die für die Erhebung 
und Prüfung der Daten vor Ort und 
deren Transfer verantwortliche ärztliche 
Person und einen Vertreter namentlich 
benennen. Eine Teilnahme von Notarzt
standorten ohne Zustimmung des zu‑ 
ständigen Ärztlichen Leiters Rettungs-
dienst / Ärztlichen Leiter Notarztstandort 
ist nicht möglich.

Der Vertragspartner ist für eine den ak-
tuellen Datenschutzbestimmungen ge‑ 
nügende Datenerfassung und Datenwei-
tergabe in verschlüsselter, anonymisierter 
Form unter Verwendung eines standar-
disierten, webbasierten Erfassungstools 
an das Deutsche Reanimationsregister 
verantwortlich.

Jede teilnehmende Institution, die regel-
mäßig Daten an das Reanimationsre
gister weiterleitet, erhält einmal jährlich 
einen Qualitätsbericht zum Vergleich  
der eigenen mit den anonymisierten 

Daten der anderen teilnehmenden Insti-
tutionen. Weiterhin erhält jede teilneh-
mende Institution einen Online-Zugang, 
in dem die eigenen Daten im Benchmark 
zu den Daten der anonymisierten Ge-
samtteilnehmer dargestellt werden.

Eine teilnehmende Institution kann von 
der Teilnahme am Register ausgeschlos-
sen werden, wenn sie den Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße und plausible 
Datenerfassung nicht genügt und/oder da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen bzw. 
die der DGAI zustehenden Verwertungs- 
und Nutzungsrechte, insbesondere die 
Publikationsvorgabe verletzt.

Eine Abmeldung von der Teilnahme am  
Deutschen Reanimationsregister ist je
derzeit durch den Vertragspartner mög-
lich. Die Abmeldung muss schriftlich 
gegenüber der DGAI erklärt werden. Die  
bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens er‑ 
fassten Daten bleiben im Gesamtdaten
pool des Registers. Der Teilnehmer erhält  
im Folgejahr des Ausscheidens einen 
letztmaligen Jahresbericht. Mit der Be
stätigung der Abmeldung seitens des 
Betreibers werden die Online-Zugangs-
möglichkeiten des Teilnehmers gesperrt.

4. Einschlusskriterien
Erfasst werden die Daten von präklini-
schen oder innerklinischen Patienten 
mit Herz-Kreislaufstillstand, unabhängig 
vom Beginn einer Reanimationsmaß-
nahme und unabhängig davon, ob diese 
Maßnahmen von aus- und weiterge-
bildetem Personal oder von Ersthelfern 
durchgeführt wurden und insbesondere 
ohne Rücksicht auf den Erfolg der Maß‑ 
nahmen. Bei innerklinischen Versorgun-
gen können auch Daten von Notfall-
versorgungsteams einbezogen werden, 
um somit Daten der von Notfallver-
sorgungsteams verhinderten Kreislauf-
Stillstand-Situationen zu erfassen.

5. Kosten
Die Teilnahme am Deutschen Reanimati-
onsregister ist derzeit kostenlos möglich. 
Der Betreiber behält sich jedoch vor, 
nach entsprechender Ankündigungsfrist, 
einen Kostenausgleich einzufordern.

Einladung 

4. Jahrestreffen des   
Deutschen Reanimationsregisters
Im Namen des Organisationskomitees des Deutschen Reanimationsregisters laden wir Sie schon heute herzlich ein zum

4. Jahrestreffen des Deutschen Reanimationsregisters 18. April 2012 in Düsseldorf
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Weitere Informationen finden 
Sie ab Januar 2012 auf der 
Homepage des Deutschen 
Reanimationsregisters.  


